
  

  
 

 

Infos für das Schuljahr 2020/21 

Maskenpflicht 

Die Maskenpflicht besteht auf dem kompletten Schulgelände. Die Maske muss Mund und 
Nase bedecken. Lediglich in den Unterrichtsräumen darf auf die Maske verzichtet werden. Eine 
freiwillige Nutzung ist in den Unterrichtsräumen jedoch möglich.  

Bei mehrmaligem Verstoß gegen die Maskenpflicht wird dies beim Ordnungsamt angezeigt, 
was ein Bußgeld von mindestens 25 Euro auslöst. 

Die Schülerinnen und Schüler benutzen folgende Zugänge: 

Vom Parkplatz Haupteingang: 

• Räume: 135, 136, 232, 233 und 301 bis 303 – Zugang durch die Sporthalle 
• Räume: 102 – 108, 202 – 207 – Zugang über die Fluchttreppe Rundbau 
• Restlichen Räume - Haupteingang 

Vom Parkplatz Hintereingang: 

• Räume: 135, 136, 232, 233 und 301 bis 303 – Zugang durch das grüne Klassenzimmer 
• Räume: 102 – 108, 202 – 207 – Zugang Eingang Bibliothek / EG 
• Restlichen Räume – Hintereingang Lehrkräfte 

Die Aufenthaltsbereiche sind wie folgt zugeordnet: 

• Räume: 135, 136, 232, 233 und 301 bis 303 – Grünes Klassenzimmer 
• Werkstattbereich – Lehrerparkplatz 
• Restliche Räume – Ab dem Haupteingang auf dem Schulgelände verteilen 

Raucherbereich:  

Dieser Bereich darf nur von Rauchern betreten werden. Nach der Zigarette ist dieser Bereich 
zu verlassen. 

Nahrungsaufnahme:  

Die Nahrungsaufnahme ist in den Klassenzimmern vorzunehmen, damit eine Durchmischung 
ohne Mund-Nasen-Schutz vermieden wird. Hierfür bleiben die Klassenzimmer in den Pausen 
stets geöffnet. 

Kiosk: 

Der Anstehbereich im Kiosk ist zu beachten. 

Lüftungshinweise:  

Die Räume sollen spätestens alle 45 Minuten gelüftet werden. 

„Obstler“ (Aufenthaltsraum) 

Der „Obstler“ wird für Lerngruppen von maximal 4 Leuten geöffnet. Der Schlüssel ist von den 
Schülerinnen und Schülern in der Verwaltung abzuholen. Hierfür müssen sich alle Mitglieder 
der Lerngruppe namentlich registrieren, damit eine eventuelle Nachverfolgung von Kontakten 
möglich ist. 


